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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Westmarkscheide-Mariensumpf“ 

Vom 30. August 2001 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der Minis
ter für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche in den Gemeinden Meuro 
und Freienhufen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz wird als 
Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet trägt die 
Bezeichnung „Westmarkscheide-Mariensumpf“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 23 Hektar. 
Es umfasst die folgenden Flächen in den Gemarkungen 

Meuro Flur 3 Flurstück 14 anteilig nördlich; 

Freienhufen Flur 2 Flurstück 185/4 anteilig südlich. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer Übersichts-
karte im Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit ununterbro
chener Linie dargestellt; als Grenze gilt der innere Rand dieser 
Linie. Maßgeblich ist die Einzeichnung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Naturschutzbe
hörde, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos ein
gesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

Das Gebiet besteht aus dem Rest einer altpleistozänen sandig
kiesigen Grundmoräne, einer Altkippe des ehemaligen Tage
baues Marie III und der Südböschung einer Hochkippe des ehe
maligen Tagebaues Meuro. In der Mitte eingelagert ist ein circa 
1,5 Hektar großes Standgewässer. 

Die Unterschutzstellung dient der 

1.	 dauerhaften Sicherung und Erhaltung feuchter Hochstau
denfluren und eines Oligo- bis mesotrophen Gewässers des 

mitteleuropäischen und perialpinen Raumes mit Zwergbin-
sen-Fluren oder zeitweiliger Vegetation trockenfallender 
Ufer als Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtli
nie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen („Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie“); 

2.	 Erhaltung und Entwicklung des Gebietes 

a)	 als Lebensraum seltener, in ihrem Bestand bedrohter, 
wildwachsender Pflanzengesellschaften, insbesondere 
von Ufer- und Wasserpflanzengesellschaften, Röhrich
ten, Besenginsterheiden und Sandtrockenrasen, 

b)	 als Lebensraum bestandbedrohter Tierarten, insbeson
dere von Amphibien und Fledermäusen sowie als Brut-, 
Nahrungs- und Rastgebiet für Wasser-, Wat-, Sing- und 
Greifvögel; 

3.	 Erhaltung der Landschaft wegen ihrer Vielfalt und besonde
ren Eigenart, die insbesondere auf mosaikartig wechseln
den, kleinflächigen Biotopen beruht. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in dem 
Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die das Ge
biet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile 
zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder solche Anla
gen zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen 
oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautoma
ten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu verändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu ver
ursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 
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10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht oder 
auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes gekenn
zeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Kraftfahrzeu
ge dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. zu baden; 

13. Wasserfahrzeuge aller Art zu benutzen; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- und Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen Um
fang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entgegen 
dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise den 
Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klärschlamm 
auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzulagern; die 
§§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben unberührt; 

18. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern oder abzula
gern oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

19. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

21. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwick
lungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu vernichten; 

22. wildlebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungsfor
men abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzureißen, 
auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

23. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Boden
nutzung mit der Maßgabe, dass 

a)	 nur heimische Baum- und Straucharten zu verwenden 
sind, 

b)	 § 4 Abs. 2 Nr. 23 gilt; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Natur

schutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Fi
schereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsgemä
ße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung; 

3.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei auf den von 
der unteren Fischereibehörde im Einvernehmen mit der un
teren Naturschutzbehörde festzulegenden Flächen mit der 
Maßgabe, dass § 4 Abs. 2 Nr. 13 gilt; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, dass 
sie in der Zeit vom 15. März bis 30. Juni vorrangig vom An
sitz aus erfolgt. 

Im Übrigen ist die Anlage von Kirrungen und Ansaatwild
wiesen unzulässig; 

5.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßengeset
zes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen Ver
kehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des § 78 
des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße 
Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsgemäße 
Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen je
weils im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

6.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf
grund behördlicher Einzelfallentscheidungen rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art 
und im bisherigen Umfang; 

7.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der 
zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

8.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelassene 
Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des Ge
bietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder Warn
tafeln dienen; 

9.	 die in bergrechtlichen Betriebsplänen zugelassenen Maß
nahmen zur Wiedernutzbarmachung des ehemaligen Tage
baues „Meuro“; 

10. Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastverdachtsflächen 
und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlasten
sanierung und der Sanierung schädlicher Bodenveränderun
gen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maßnahmen 
der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der unteren 
Naturschutzbehörde; 

11. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und andere beauftragte 



560 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 19 vom 29. Oktober 2001 

Personen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, so
weit diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben han
deln. Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des 
Landeswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den Vorschriften des § 4 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 8 
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen 

Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausführung 
der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Ent
wicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des Schutz
zwecks und die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege richten sich nach den §§ 29, 68 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur

schutzrechtlichen Schutzausweisungen im Bereich des in § 2 
genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften 
enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile 
von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die Pflege 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 20 bis 26b des 
Bundesnaturschutzgesetzes und §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 9 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Die Verletzung von Rechtsmängeln des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann ge
gen diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 10 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 30. August 2001 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Bärenbusch“ 

Vom 31. August 2001 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der Minis
ter für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Ostprignitz-
Ruppin wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Natur
schutzgebiet trägt die Bezeichnung „Bärenbusch“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 458 Hektar. 
Es umfasst in den Gemeinden Neustadt, Plänitz-Leddin und 
Wusterhausen Flächen in den folgenden Gemarkungen und Flu
ren: 

Gemarkung: Flur: 
Leddin 1, 3; 
Neustadt 6; 
Plänitz 1- 4; 
Wusterhausen 2, 3. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer Übersichts-
karte im Maßstab 1 : 50 000, einer topografischen Karte im 
Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit ununterbrochener Li
nie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. 
Zur Orientierung ist dieser Verordnung zusätzlich eine Flur
stücksliste als Anlage beigefügt. Maßgeblich ist die Einzeich
nung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin, untere Naturschutzbehör
de, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingese
hen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Das in § 2 bezeichnete Gebiet repräsentiert einen vielfältigen 
Biotopkomplex im Übergangsbereich von der Kyritzer Platte 
zum südlich angrenzenden Luchland. 

(2) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist die Erhaltung, Ent
wicklung und naturnahe Wiederherstellung 

1.	 als Lebensraum wildlebender Pflanzengesellschaften, ins
besondere Seggenriede, Erlenbrüche, naturnahem Stielei-
chen-Hainbuchenwald, Feld- und Flurgehölze, Saumgesell
schaften sowie standorttypischen Grünlandgesellschaften; 

2.	 als Lebensraum wildwachsender Pflanzenarten, insbeson
dere der nach § 20a Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Bundesnatur
schutzgesetzes besonders und streng geschützten Pflanzen
arten; 

3.	 als Lebensraum wildlebender Tierarten, insbesondere von 
nach § 20a Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Bundesnaturschutzgeset
zes besonders und streng geschützten Tierarten wie bei
spielsweise Fledermäuse (Chiroptera), Schwarzstorch (Ci
conia nigra), Weißstorch (Ciconia ciconia), an Feuchtgrün
land gebundene Kleinvogelarten sowie Lurche (Amphibia), 
Kriechtiere (Reptilia) und Libellen (Odonata); 

4.	 als Landschaftsraum von besonderer Eigenart und hervorra
gender Schönheit; 

5.	 als wichtiges Element eines überregionalen Biotopverbun
des. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in dem 
Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die das Ge
biet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile zer
stören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen 
oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautoma
ten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu ver
ursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 
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8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht oder 
auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes gekenn
zeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. zu baden oder zu tauchen; 

13. außerhalb der Jäglitz Wasserfahrzeuge aller Art einschließ
lich Luftmatratzen zu benutzen; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- und Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klär
schlamm auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzula
gern; die §§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben 
unberührt; 

18. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

19. Fische oder Wasservögel zu füttern oder Futter bereitzustel
len; 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

21. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwick
lungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

22. wildwachsende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

23. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen oder 
neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Natur

schutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bo
dennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang 
auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der 
Maßgabe, dass für Grünland § 4 Abs. 2 Nr. 23 gilt; bei Wild
schäden ist mit Zustimmung der unteren Naturschutz
behörde eine umbruchlose Nachsaat zulässig; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Boden
nutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang auf 
den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maß
gabe, dass nur heimische Baumarten eingebracht werden; 

3.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Fi
schereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungs
gemäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bis
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher recht
mäßig dafür genutzten Flächen; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei in der Jäglitz; 

5.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass die Jagd in der Zeit vom 15. März bis 30. Juni aus
schließlich vom Ansitz aus erfolgt, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen im Einvernehmen mit der unteren Naturschutz
behörde. Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen 
sind der unteren Naturschutzbehörde vor der Errichtung 
anzuzeigen. Die untere Naturschutzbehörde kann in be
gründeten Einzelfällen das Aufstellen verbieten. Die 
Entscheidung hierüber soll unverzüglich erfolgen; 

6.	 das nichtgewerbliche Sammeln von Pilzen und Waldfrüch
ten nach dem 31. Juli eines jeden Kalenderjahres; 

7.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßengeset
zes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen Ver
kehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des § 78 
des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße 
Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsgemäße 
Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen je
weils im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

8.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art 
und im bisherigen Umfang; 

9.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverände
rungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maßnah
men der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der unte
ren Naturschutzbehörde; 

10. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der 
zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 
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11. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelassene 
Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des Ge
bietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder Warn
tafeln dienen; 

12. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutzge
bietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die Dienst
kräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Personen 
anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit diese 
in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. Der Ge
nehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Landeswald
gesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe festgelegt: 

1.	 naturferne Forstbestände sollen zu standortgerechten Wald
gesellschaften umgebaut werden; 

2.	 Waldmäntel und standorttypische Kleinbiotope und Habi
tatstrukturen eines naturnahen Waldökosystems sollen er
halten, entwickelt und neu angelegt werden; 

3.	 im Wald soll ein höhlenreicher Altholzbestand und ein An
gebot an stehendem und liegendem Totholz als Lebens
grundlage für spezialisierte Tierarten aufgebaut sowie dau
erhaft erhalten werden; 

4.	 Kahlschläge von mehr als 0,5 Hektar Größe sollen vermie
den werden; 

5.	 die Standortbedingungen für Erlenbrüche und Feuchtwald
gesellschaften sollen durch hohe Wasserrückhaltung gesi
chert werden; 

6.	 die Grünlandnutzung soll extensiv erfolgen und durch ange
passte Nutzungstermine sowie hohe Grundwasserstände im 
Frühjahr die Erfordernisse des Wiesenbrüterschutzes be
rücksichtigen; 

7.	 Fuchs und Schwarzwild sollen intensiv bejagt werden; 

8.	 aufgegebene landwirtschaftliche Betriebsgebäude sollen 
rückgebaut werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur

schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen 

Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausführung 
der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Ent
wicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des Schutz
zwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege richten sich nach den §§ 29 und 68 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften 
enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile 
von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die Pflege 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 20 bis 26b des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Die Verletzung von Rechtsmängeln des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann ge
gen diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 31. August 2001 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Anlage 1 

Flurstücksliste zur Rechtsverordnung über das Naturschutzgebiet „Bärenbusch“ 
vom 31. August 2001 

Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 458 Hektar. Es umfasst folgende Flächen in den Gemarkungen: 

Landkreis: Ostprignitz-Ruppin 

Gemeinden: Neustadt, Plänitz-Leddin, Wusterhausen 

Gemarkung: Flur: Flurstücke: 

Leddin 1 123/1, 123/2, 138, 139, 140/1, 140/2, 141; 

3 144, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 147/1, 147/2, 150, 
151, 152/1, 152/2, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 159; 

Neustadt 6 68, 69, 70/2 teilweise, 70/3 teilweise, 70/4 teilweise, 71/4 teilweise, 71/5 teilweise, 71/6 teil
weise, 73/4 teilweise, 74/3 teilweise, 74/4 teilweise, 75 teilweise, 76, 77, 78/1 teilweise, 78/2 
teilweise, 78/3 teilweise, 79, 80/1 teilweise, 80/2 teilweise, 80/3, 81/1 teilweise, 82 teilweise, 
83/1 teilweise, 83/2 teilweise, 84, 85/4 teilweise, 86/1, 87/1 teilweise, 88/1, 90/2 teilweise, 
90/3, 91/3; 

Plänitz 1 28-34, 38-67, 68/1, 68/2, 69-92, 110-113, 115-139, 141 teilweise, 144/2, 145, 146, 148/2, 149, 
150, 151/1, 151/2, 152-178, 182 teilweise; 

2 42-44, 48-69, 74, 76/2, 78/2, 80/2, 81-94; 

3 4-50, 59/1, 59/2, 60-65, 66/1, 67, 68/1, 69, 70/2, 70/3, 71/2, 71/3, 72/2, 72/3, 73/2, 73/3, 74/2, 
74/3, 75/2, 75/3, 76/2, 76/3, 77/2, 77/3, 78/2, 78/4, 78/5, 78/6, 79/2, 79/4, 79/5, 79/6, 80/1, 
80/2, 80/3, 80/4, 81/1, 81/2, 81/3, 82/1, 82/2, 82/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 84/1, 84/2, 
84/3, 85/1, 85/2, 85/3, 86/1, 86/2, 86/3, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 
92; 

4 162/10 teilweise, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2; 

Wusterhausen 2 363/14, 399/2 teilweise, 401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 
406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 408/2, 408/3, 409-417, 419, 420 teilweise, 425-440, 441 teilweise, 
442 teilweise, 449-467, 468 teilweise, 469 teilweise, 470 teilweise, 471/1, 472 teilweise, 473 
teilweise, 494, 495, 518 teilweise; 

3 232, 233 teilweise, 234-248, 249 teilweise, 250 teilweise, 251 teilweise, 253 teilweise, 254 teil
weise, 255 teilweise, 256-319, 322, 323, 326, 327, 330, 331, 335, 336. 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg“ 

Vom 31. August 2001 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der Minis
ter für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Ostprignitz-
Ruppin wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Natur
schutzgebiet trägt die Bezeichnung „Feuchtgebiet Schönberg-
Blankenberg“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 217 Hektar. 
Es umfasst Flächen in den folgenden Gemarkungen und Fluren 
der Gemeinde Wusterhausen: 

Gemarkung: Flur: 
Blankenberg 1; 
Schönberg 1; 
Tramnitz 2; 
Trieplatz 4, 5. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer Übersichts-
karte im Maßstab 1 : 50 000, einer topografischen Karte im 
Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit ununterbrochener Li
nie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. 
Zur Orientierung ist dieser Verordnung zusätzlich eine Flur
stücksliste als Anlage beigefügt. Maßgeblich ist die Einzeich
nung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin, untere Naturschutzbehör
de, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingese
hen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Das in § 2 bezeichnete Gebiet repräsentiert einen von Klein
gewässern und verschiedenen Vegetationstypen feuchter Stand
orte geprägten Ausläufer der Dosseniederung mit reicher Arten
ausstattung. 

(2) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist die Erhaltung, Ent
wicklung und naturnahe Wiederherstellung 

1.	 als Lebensraum wildwachsender Pflanzengesellschaften, 
insbesondere der Schwimmblattpflanzengesellschaften, 
Röhrichte, Erlenbrüche, Flurgehölze sowie Grünland- und 
Staudengesellschaften feuchter beziehungsweise nasser 
Standorte; 

2.	 als Lebensraum wildwachsender Pflanzenarten, insbeson
dere von nach § 20a Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Bundesnatur
schutzgesetzes besonders und streng geschützter Pflanzen
arten; 

3.	 als Lebensraum wildlebender Tierarten, insbesondere von 
nach § 20a Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Bundesnaturschutzgeset
zes besonders und streng geschützter Tierarten wie bei
spielsweise Fischotter (Lutra lutra), Fledermäuse (Chirop
tera), Kranich (Grus grus), schilfbewohnende Kleinvogelar
ten, Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) sowie als 
Rastplatz für durchziehende Kleinvögel; 

4.	 als Landschaftsraum von besonderer Eigenart und hervorra
gender Schönheit; 

5.	 als wichtiges Element eines regionalen Biotopverbundes; 

6.	 von Gewässern mit naturnaher Ufervegetation und von 
Niedermooren. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen 
oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautoma
ten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 
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7. zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu ver-	 1. die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Natur
ursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 	 schutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bo

dennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang 
8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der 

Maßgabe, dass für Grünland § 4 Abs. 2 Nr. 23 gilt; bei Wild
9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten - ausgenommen schäden ist mit Zustimmung der unteren Naturschutz

bleibt das Betreten von Eisflächen des westlich von Blan- behörde eine umbruchlose Nachsaat zulässig; 
kenberg gelegenen Kleinen Sees; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten	
2. die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Natur

Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht oder	
schutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bo

auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes gekenn-	
dennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang 

zeichneten Reitwege zu reiten; 	
auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der 
Maßgabe, dass 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge a) nur heimische Baumarten ausgebracht werden, 

dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 
b)	 Aufforstungen als Laubmischwald erfolgen; 

12. zu baden oder zu tauchen; 
3.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Natur

13. Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Surfbretter oder	 schutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Fi-
Luftmatratzen zu benutzen;	 schereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungs

gemäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bis
14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder	 herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher recht

feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; mäßig dafür genutzten Flächen; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 
4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der Maß

16. Be- und Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen	 gabe, dass das Angeln ausschließlich von Stegen auf dem 

Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge-	 Flurstück 190 der Flur 1 der Gemarkung Blankenberg er

gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise	 folgt (siehe auch Eintragung in der topografischen Karte); 

den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 
5.	 für den Bereich der Jagd: 

17. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klär
schlamm auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzula
gern; die §§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben 
unberührt; 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass die Jagd auf Wasservögel nicht vor dem 1. Novem
ber eines jeden Jahres erfolgt, 

18. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern	 b) die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen;	 tungen im Einvernehmen mit der unteren Naturschutz

behörde. Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen 
19. Fische oder Wasservögel zu füttern oder Futter bereitzustel- sind der unteren Naturschutzbehörde vor der Errichtung 

len;	 anzuzeigen. Die untere Naturschutzbehörde kann in 
begründeten Einzelfällen das Aufstellen verbieten. 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln;	 Die Entscheidung hierüber soll unverzüglich erfol

21. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun-	
gen; 

ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwick
lungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der 

6. das nichtgewerbliche Sammeln von Pilzen und Waldfrüch-

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 
ten nach dem 31. Juli eines jeden Kalenderjahres; 

22. wildwachsende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs-	 7. die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßengeset

formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei- zes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 

ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten;	 Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsge

23. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen oder	 mäße Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsgemä
neu anzusäen.	 ße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen 

jeweils im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbe
hörde; 

§ 5 
Zulässige Handlungen 8. die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 

Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art 
Handlungen: und im bisherigen Umfang; 
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9.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverände
rungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maßnah
men der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der unte
ren Naturschutzbehörde; 

10. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der 
zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

11. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelassene 
Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des Ge
bietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder Warn
tafeln dienen; 

12. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutzge
bietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die Dienst
kräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Naturschutz
helfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauftragte 
Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Personen ande
rer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit diese in 
Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. Der Ge
nehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Landeswald
gesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe festgelegt: 

1.	 um die Standortbedingungen für Erlenbrüche, Röhrichte, 
Feucht- und Nasswiesen sowie den Fortbestand des Kleinen 
Sees westlich von Blankenberg zu sichern,  werden Maß
nahmen zur Gewährleistung möglichst hoher Grundwasser
stände angestrebt; 

2.	 die Grünlandnutzung soll den naturräumlichen Gegeben
heiten und den Belangen des Wiesenbrüterschutzes entspre
chend extensiviert werden; 

3.	 die Pflege der Wald- und Gehölzbestände soll an Belangen 
des Artenschutzes ausgerichtet werden, speziell in Bruch
wäldern sollen keine Kahlschläge erfolgen; 

4.	 der Bestand an Feldgehölzen soll ergänzt werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur

schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen 

Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausführung 
der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Ent
wicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des Schutz
zwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege richten sich nach den §§ 29 und 68 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften 
enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile 
von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die Pflege wild
lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 20 bis 26b des Bundesna
turschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Die Verletzung von Rechtsmängeln des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann ge
gen diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 31. August  2001 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Anlage 1 

Flurstücksliste zur Rechtsverordnung über das Naturschutzgebiet „Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg“ 
vom 31. August 2001 

Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 217 Hektar. Es umfasst folgende Flächen in den Gemarkungen: 

Landkreis: Ostprignitz-Ruppin 

Gemeinden: Blankenberg, Schönberg, Trieplatz 

Gemarkung: Flur:	 Flurstücke: 

Blankenberg 1	 140 teilweise, 157, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 174 teilweise, 175, 176, 177/1, 177/2, 189, 
190, 200, 201, 205, 206, 207, 208, 221, 222, 223, 224/2, 240/2, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273/1, 273/2, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 276/2, 276/3, 
276/4, 276/5, 278/1, 278/2, 279, 280, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 285/3, 286, 287, 288; 

Schönberg 1	 282, 288/1, 288/2, 292, 293, 294, 295/2, 296, 297, 298, 299, 300, 301; 

Tramnitz 2	 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; 

Trieplatz 4	 16 teilweise, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25/I, 25/II, 25/III, 26, 27, 28/I, 28/II, 28/III, 29, 30, 31, 
32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37; 

Trieplatz 5	 18 teilweise, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 teilweise. 
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Zweite Verordnung zur Änderung der 
Beamtenrechtszuständigkeitsverordnung Polizei 

Vom 9. September 2001 

Auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 1999 (GVBl. I 
S. 446) in Verbindung mit § 1 Abs. 3 Satz 1 der Ernennungsver
ordnung vom 16. April 1997 (GVBl. II S. 224) verordnet der Mi
nister des Innern: 

Artikel 1 

§ 1 der Beamtenrechtszuständigkeitsverordnung Polizei vom 
22. Oktober 1998 (GVBl. II S. 603), geändert durch Verordnung 
vom 5. April 2000 (GVBl. II S. 112), wird wie folgt geändert: 

1. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

2. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Das Ministerium des Innern übt abweichend von Ab
satz 1 die Ernennungszuständigkeit für solche Ämter aus, 
die im Rahmen der Polizeistrukturreform in den neu zu bil
denden Polizeipräsidien West und Ost eingerichtet werden.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 9. September 2001 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 

Verordnung zur Änderung der 
Brandenburgischen Garagen- und 

Stellplatzverordnung 

Vom 20. September 2001 

Auf Grund des § 88 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und Abs. 2 und 3 der 
Brandenburgischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntma
chung vom 25. März 1998 (GVBl. I S. 82) verordnet der Minis
ter für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr: 

Artikel 1 

Die Brandenburgische Garagen- und Stellplatzverordnung vom 
12. Oktober 1994 (GVBl. II S. 948), zuletzt geändert durch die 

Verordnung vom 1. Dezember 2000 (GVBl. II S. 437), wird wie 
folgt geändert: 

§ 19 wird wie folgt geändert: 

Absatz 5 wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 20. September 2001 

Der Minister für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr 

Hartmut Meyer 

Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Bückwitzer See und Rohrlacker Graben“ 

Vom 25. September 2001 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der Mi
nister für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Ostprignitz-
Ruppin wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Natur
schutzgebiet trägt die Bezeichnung „Bückwitzer See und Rohr
lacker Graben“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 157 Hektar. 
Es umfasst Flächen in der Gemeinde Wusterhausen/Dosse in 
folgenden Gemarkungen und Fluren: 

Gemarkung: Flur: 
Barsikow 3; 
Bückwitz 1, 2; 
Metzelthin 3, 4; 
Wusterhausen 10, 11. 



573 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 19 vom 29. Oktober 2001 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer Übersichts-
karte im Maßstab 1 : 50 000, einer topografischen Karte im 
Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit ununterbrochener Li
nie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. 
Zur Orientierung ist dieser Verordnung zusätzlich eine Flur
stücksliste als Anlage beigefügt. Maßgeblich ist die Einzeich
nung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin, untere Naturschutzbehör
de, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingese
hen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Das in § 2 bezeichnete Gebiet repräsentiert einen eiszeitlich 
geprägten See des Brandenburgischen Jungmoränenlandes im 
Übergangsbereich zwischen der Ruppiner Platte und dem Unte
ren Rhinluch. 

(2) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist die Erhaltung, Ent
wicklung und naturnahe Wiederherstellung 

1.	 als Lebensraum wildwachsender Pflanzengesellschaften, ins
besondere der Seggenriede, Röhrichte, Erlenbrüche, Feucht
wiesen und -weiden; 

2.	 als Lebensraum wildwachsender Pflanzenarten, insbeson
dere von nach § 20a Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Bundesnatur
schutzgesetzes besonders und streng geschützter Pflanzen
arten wie beispielsweise Seggen (Carex); 

3.	 als Lebensraum wildlebender insbesondere von nach § 20a 
Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Bundesnaturschutzgesetzes be
sonders und streng geschützter Tierarten wie beispielsweise 
Fischotter (Lutra lutra), schilfbewohnende Kleinvogelarten, 
Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) sowie als 
Rastplatz für Zugvögel; 

4.	 als wichtiges Element eines regionalen Biotopverbun
des; 

5.	 von Niedermooren. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen 
oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautoma
ten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu ver
ursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege und Eisflächen auf dem 
Bückwitzer See zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht oder 
auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes gekenn
zeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. zu baden oder zu tauchen, mit Ausnahme des Bereichs im 
Bückwitzer See, der den Flurstücken 1, 20 und 34 bis 40 der 
Flur 1 der Gemarkung Bückwitz vorgelagert ist (siehe auch 
Eintragungen in der topografischen Karte); 

13. Wasserfahrzeuge aller Art, mit Ausnahme muskelbetriebe
ner Boote, zu benutzen. Das Einsetzen der Boote ist nur vom 
Flurstück 20 der Flur 1 der Gemarkung Bückwitz (siehe 
auch Eintragung in der topografischen Karte) zulässig.  Bei 
der Bootsbenutzung ist ein Mindestabstand von 10 Metern 
zur Uferlinie, zu Röhrichten oder Schwimmblattpflanzen
gesellschaften einzuhalten; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- und Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art ent
gegen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer 
Weise den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchti
gen; 
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17. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klärschlamm	 b) § 4 Abs. 2 Nr. 13 gilt; 
auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzulagern; die 
§§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben unberührt; 5. für den Bereich der Jagd: 

18. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern	 a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 	 dass Kirrungen nur außerhalb von gemäß § 32 des Bran

denburgischen Naturschutzgesetzes geschützten Bioto
19. Fische oder Wasservögel zu füttern oder Futter bereitzustel- pen zulässig sind, 

len; 
b) die Jagd auf Federwild nicht vor dem 1. November eines 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 	 jeden Jahres erfolgt, 

21. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwick
lungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

c) 	die Errichtung ortsunveränderlicher, jagdlicher Ein
richtungen im Einvernehmen mit der unteren Natur
schutzbehörde. Transportable und mobile Ansitzein
richtungen sind der unteren Naturschutzbehörde vor 
der Errichtung anzuzeigen. Die untere Naturschutz

22. wildwachsenden Pflanzen oder ihre Teile oder Entwick
lungsformen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzu
reißen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

behörde kann in begründeten Einzelfällen das Auf
stellen verbieten. Die Entscheidung hierüber soll un
verzüglich erfolgen; 

23. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen oder	 6. das nichtgewerbliche Sammeln von Pilzen und Waldfrüch
neu anzusäen. ten nach dem 31. Juli eines jeden Kalenderjahres; 

7. die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßengeset
§ 5 zes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 

Zulässige Handlungen	 Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsge-

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende	 mäße Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsgemä-
Handlungen:	 ße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen 

jeweils im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbe
1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Natur- hörde; 

schutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bo
dennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang 8. die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
Maßgabe, dass für Grünland § 4 Abs. 2 Nr. 23 gilt; bei Wild- ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art 
schäden ist mit Zustimmung der unteren Naturschutz- und im bisherigen Umfang; 
behörde eine umbruchlose Nachsaat zulässig; 

9.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Natur

schutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bo
dennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang 
auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen; 

chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverände
rungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maßnah
men der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der unte
ren Naturschutzbehörde; 

3.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Fi- 10. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
schereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungs- der zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden 
gemäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bis- sind; 
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher recht
mäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 11. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelassene 
Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszustatten Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des Ge
sind, dass ein Einschwimmen oder eine Gefährdung des bietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Fischotters weitestgehend ausgeschlossen ist; Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder Warn

tafeln dienen; 
4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der Maß

gabe, dass 12. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 

a)	 das Angeln vom Ufer aus nur innerhalb des in der topo- Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
grafischen Karte dargestellten Bereiches (Flurstü- Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
cke 109 bis 121 der Flur 3 der Gemarkung Metzelthin) träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
aus erfolgt, dem Schutzzweck treffen. 
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(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutzge
bietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die Dienst
kräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Personen 
anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit diese 
in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. Der 
Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Landes
waldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe festgelegt: 

1.	 im Uferbereich des Bückwitzer Sees sollen naturnahe Ge
hölzgesellschaften aus Weiden und anderen standortgerech
ten Gehölzarten erhalten und entwickelt werden; 

2.	 Anpflanzungen nichteinheimischer Baumarten sollen 
zu standorttypischen Gehölzgesellschaften umgebaut wer
den; 

3.	 Ackerflächen sollen zu naturnahen Vegetationseinheiten 
oder Extensivgrünland umgewandelt werden; 

4.	 Grünlandflächen sollen extensiv bewirtschaftet werden; 

5.	 durch angepasste Stauziele und wasserbauliche Maßnah
men soll ein standorttypischer Wasserstand erhalten oder 
wiederhergestellt werden; 

6.	 die Bestände von Fuchs und Schwarzwild sollen durch in
tensive Bejagung gering gehalten werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 

des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen 

Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausführung 
der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Ent
wicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des Schutz
zwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege richten sich nach den §§ 29 und 68 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften 
enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile 
von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die Pflege 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 20 bis 26b des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Die Verletzung von Rechtsmängeln des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann ge
gen diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 25. September 2001 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Anlage 1 

Flurstücksliste zur Verordnung über das Naturschutzgebiet „Bückwitzer See und Rohrlacker Graben“ 
vom 25. September 2001 

Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 157 Hektar. Es umfasst folgende Flächen in den Gemarkungen: 

Landkreis: Ostprignitz-Ruppin 

Gemeinde: Wusterhausen/Dosse 

Gemarkung: Flur: Flurstücke: 

Barsikow 3 2/1, 5/1, 6/1, 16, 24-28, 122; 

Bückwitz 1 41, 42, 70/1 teilweise, 70/2, 73/2, 74/2, 75, 76/2, 77/2, 77/3, 185/1 teilweise, 185/2 teilweise, 
186 teilweise, 187 teilweise, 188 teilweise, 265-273; 

2 1/2, 2-10, 11/II, 15 teilweise, 16/I, 16/III, 17/I, 25, 26/I, 26/II, 27-32, 33/2, 33/3, 33/4, 34-40, 
41/1, 41/2, 42, 43, 44/1, 44/2; 

Metzelthin 3 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 108/3, 109/1, 109/2, 109/3, 110-135, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 
138/1, 139/1, 140/1, 141/1, 141/2, 142-172, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/6, 173/7; 

4 3-6, 56-58, 61-65, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68; 

Wusterhausen 10 190-197, 199-216, 217/1, 217/2, 218-227, 228/1, 228/2, 229-232, 233 teilweise, 234, 243 teil
weise, 244-247, 248 teilweise; 

Wusterhausen 11 1, 2. 
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Zweite Verordnung 
über die Aufhebung von Wasserschutzgebieten 

für Wasserwerke im Landkreis Uckermark 

Vom 6. Oktober 2001 

Auf Grund des § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaus
haltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No
vember 1996 (BGBl. I S. 1695) in Verbindung mit § 15 Abs. 1 
des Brandenburgischen Wassergesetzes vom 13. Juli 1994 
(GVBl. I S. 302) verordnet die Landesregierung: 

§ 1 

Folgende, auf der Grundlage des Landeskulturgesetzes vom 
14. Mai 1970 (GBl. I Nr. 12 S. 67), des Wassergesetzes vom 
17. April 1963 (GBl. I Nr. 5 S. 77) und der Verordnung über die 
Festlegung von Schutzgebieten für die Wasserentnahme aus 
dem Grund- und Oberflächenwasser zur Trinkwassergewinnung 
vom 11. Juli 1974 (GBl. I Nr. 37 S. 349) festgesetzte Wasser
schutzgebiete werden hiermit aufgehoben: 

1.	 die mit Beschluss Nr. 47/81 vom 26. März 1981 des Kreis
tages Templin festgesetzten Wasserschutzgebiete für die 
Wasserwerke Berkholz, Hohenwalde, Neudorf, Pinnow und 
Rosenow, 

2.	 das mit Beschluss Nr. 51-15/72 vom 6. Juli 1972 und Be
schluss Nr. 0004 vom 22. Januar 1981 des Kreistages Stras
burg festgesetzte Wasserschutzgebiet für das Wasserwerk 
Milow. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den  6. Oktober 2001 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Manfred Stolpe 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 

Dritte Verordnung zur Änderung 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

der Fachschulen 

Vom 10. Oktober 2001 

Auf Grund des § 28 Abs. 5 in Verbindung mit § 56 Satz 1 Nr. 4 
des Brandenburgischen Schulgesetzes vom 12. April 1996 
(GVBl. I S. 102) verordnet der Minister für Bildung, Jugend und 
Sport: 

Artikel 1 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Fachschulen vom 
17. Mai 1994 (GVBl. II S. 370), zuletzt geändert durch Verord
nung vom 30. Juli 2001 (GVBl. II S. 494), wird wie folgt geän
dert: 

1.	 Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

Die Angabe zu § 34 wird wie folgt gefasst: 

„§ 34 Aufnahme von Bewerbern ohne Berufsabschluss“. 

2.	 § 33 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 werden die Wörter „in entsprechender schuli
scher Begleitung gemäß § 34“ gestrichen. 

3.	 Nach § 33 wird folgender § 34 eingefügt: 

„§ 34 
Andere Aufnahmevoraussetzungen 

(1) Abweichend von § 33 Abs. 1 Nr. 2 können in die Fach
schule des Typs Sozialwesen auch Studierende aufgenom
men werden, die als Aufnahmevoraussetzung 

1.	 die Fachhochschulreife im Typ Sozialwesen oder 

2.	 das Abitur oder die Fachhochschulreife in einem ande
ren Typ und jeweils eine einschlägige Berufstätigkeit 
von mindestens einem Jahr 

nachweisen. 

(2) Als Folge der gemäß Absatz 1 von § 33 abweichenden 
Aufnahmevoraussetzungen sind besondere Klassen einzu
richten. Der Unterricht hat getrennt von den Klassen zu er
folgen, deren Aufnahmevoraussetzungen gemäß § 33 gere
gelt sind. Für die Einrichtung dieser besonderen Klassen 
können vom für Schule zuständigen Ministerium einzelne 
Schulen bestimmt werden. 

(3) Für die Ausbildung gelten die Stundentafeln 11.a, 13.a 
und 17.a gemäß Anlage 3 mit der Maßgabe, dass 
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1.	 im Lernbereich I für die Fächer Fremdsprache und In

formationsverarbeitung kein Unterricht erteilt wird und


2.	 sich die Stundenzahl für Projektarbeit jeweils um 260

Unterrichtsstunden  erhöht.“


Artikel 2 

Diese Verordnung tritt mit  Wirkung vom 1. September 2001 in 
Kraft. 

Potsdam, den 10. Oktober 2001 

Der Minister für Bildung,

Jugend und Sport


In Vertretung

Frank Szymanski
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